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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Der Bundesrat nahm im Mai Kenntnis vom Vorentwurf für ein Gesetz, das den
Kantonen Mitwirkungsrechte in der Aussenpolitik einräumen soll. Die Vorarbeiten
dazu waren im Vorjahr von einer aus Kantons- und Bundesvertretern paritätisch
zusammengesetzten Gruppe geleistet worden. Er beauftragte das EDA, einen Entwurf
zuhanden der Vernehmlassung auszuarbeiten. Auf die Forderung der KdK (Konferenz
der Kantonsregierungen), mit ihr eine formelle Vereinbarung über die sofortige
Anwendung der im Gesetz vorgesehenen Regeln abzuschliessen, trat der Bundesrat
aber nicht ein. In der Praxis wurden die Regeln jedoch ab dem 1. September auch ohne
Vorliegen einer solchen Vereinbarung angewendet. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.05.1996
HANS HIRTER

Der Bundesrat veröffentlichte im Dezember seine Botschaft zu einem neuen
"Bundesgesetz über die Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik des Bundes". In
der vorher durchgeführten Vernehmlassung hatten sich die Kantone, welche an der
Ausarbeitung des Entwurfs beteiligt gewesen waren, durchwegs positiv geäussert.
Grundsätzliche Kritik war jedoch von der SP gekommen, welche eine
Kompetenzverschiebung in der Aussenpolitik zulasten des Bundes und damit eine
Beeinträchtigung der Handlungsfähigkeit namentlich auch in der Frage der
europäischen Integration befürchtete. Andere Kritiker sahen keine Notwendigkeit für
ein spezielles Gesetz, da die darin enthaltenen Regeln in der Praxis seit Herbst 1996
ohnehin angewendet werden. Der Entwurf des Bundesrates hält fest, dass die Kantone
namentlich dort an der Aussenpolitik des Bundes mitwirken dürfen, wo durch den
Abschluss internationaler Verträge ihre durch die Verfassung garantierten
Kompetenzen oder ihre Rolle als Vollzugsorgan berührt werden. In diesen Bereichen hat
der Bund gemäss dem Gesetzesentwurf die Kantone rechtzeitig und umfassend über
seine Vorhaben zu informieren und sie bereits in der Vorbereitungsphase von bi- oder
multilateralen Verhandlungen anzuhören. Namentlich dann, wenn ein aussenpolitisches
Vorhaben die verfassungsmässigen Kompetenzen der Kantone tangieren kann, haben
die Kantone bei der Vorbereitung der Verhandlungsmandate ein Mitspracherecht, und
sie sollen in der Regel auch während den Verhandlungen angehört werden. Umgekehrt
werden die Kantone verpflichtet, die erhaltenen Informationen vertraulich zu
behandeln und die Umsetzung von internationalem Recht, soweit diese in ihre
Kompetenz fällt, ohne Verzug vorzunehmen. Der schlanke Gesetzesentwurf, der nur
gerade neun Artikel zählt, schafft selbst noch keine neuen Organe, sondern überlässt
die konkrete Ausgestaltung der Modalitäten dieser Mitsprache einer zwischen Bund und
Kantonen abzuschliessenden Vereinbarung. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1997
HANS HIRTER

Der geplanten „Verfassungsgerichtsbarkeit“, welcher der Nationalrat im Februar des
Berichtsjahres zugestimmt hatte und eine entsprechende Vorlage in die
Vernehmlassung schickte, stehen die Kantone positiv gegenüber. Im Rahmen der
europapolitischen Standortbestimmung hatten sie sich bereits 2010 dafür eingesetzt,
dass Bundesgesetze auf ihre Vereinbarkeit mit der Verfassung überprüft werden
können. Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) verpasste es allerdings, innerhalb
der Vernehmlassungsfrist eine Stellungnahme einzureichen (Ergebnisse zur
Vernehmlassung vom 14.6.11.). 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2011
DEBORA SCHERRER

Thomas Burgherr (udc, AG) a déposé une initiative parlementaire visant à renforcer le
principe de subsidiarité. Il propose de modifier la loi sur la consultation (LCo) et la loi
sur le Parlement (LParl) afin que les messages soumis au Parlement, ainsi que les
rapports sur la procédure de consultation, intègrent des informations substantielles et
des commentaires explicatifs sur la manière dont il a été tenu compte des obligations
prévues aux articles 5a, 43a alinéa 1, et 50 Cst. Selon lui, la RPT n'aurait pas donné
davantage de poids aux principes de la subsidiarité et de l'équivalence fiscale. Les
textes fédéraux ne motivent même plus la nécessité d'agir à l'échelon fédéral et il
n'existe aucun critère pour imposer leur application à tel ou tel type de projet en

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.05.2018
DIANE PORCELLANA
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particulier. Il faut, pour le parlementaire, que ces principes soient traduits au niveau
législatif afin qu'ils puissent déployer leurs effets. Dans le projet de modification du
droit parlementaire relatif à l'initiative parlementaire déposée par la CIP-CN (16.457), la
commission proposait d'ajouter la lettre ater à l'article 141 al 2 LParl et l'article 6a dans
la LCo, pour que soit motivé dans les messages et les rapports sur la consultation, le
respect du principe de subsidiarité dans l'attribution et l'accomplissement de tâches
étatiques. Une minorité souhaitait biffer la disposition dans la LParl. Une seconde
minorité, portée par Thomas Burgherr, voudrait, en plus, une justification de
l'exécution de la tâche par la Confédération. S'agissant de la loi sur la procédure de
consultation, des membres de la commission s'opposaient à l'introduction de la
nouvelle disposition. Lors du passage du projet de modification du droit parlementaire
au Conseil national, les propositions des minorités relatives à la LParl ont été balayées,
respectivement par 112 voix contre 73 et 2 absentions et 120 voix contre 67. La CIP-CE a
adhéré aux propositions de sa consœur. La CIP-CN considère que l'objectif de
l'initiative parlementaire déposée par Thomas Burgherr a été atteint et elle propose
donc, de la classer. 4

Le Conseil national a décidé, sans discussion, de classer l'initiative parlementaire
visant le renforcement du principe de subsidiarité. Il suit ainsi, l'avis de la CIP-CN. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2018
DIANE PORCELLANA

Interkantonale Zusammenarbeit

Die Entwicklung der interkantonalen Zusammenarbeit als Alternative zur
Zentralisierung durch den Bund konnte weiterhin nur begrenzt Fortschritte
verzeichnen. Wohl gelang den kantonalen Regierungen der Abschluss eines
Schulkoordinationskonkordats, aber Widerstände in den Kantonsparlamenten und in
der Bürgerschaft der Kantone liessen erkennen, wie schwierig es ist, auf dem Weg des
kooperativen Föderalismus mehr als technische Probleme zu lösen. Als Rückschlag für
die interkantonale Zusammenarbeit wurde von einzelnen Stimmen das Scheitern des
Projekts einer Interkantonalen Mobilen Polizei (IMP) gewertet. Wenn so auf der einen
Seite die Kompliziertheit des Entscheidungsprozesses deutlicher wurde, so fehlte es
auf der andern nicht an Warnungen vor der Gefahr, dass das Konkordat die
demokratische Kontrolle erschwere, da Parlament und Referendum von den
Konkordatsorganen noch leichter überspielt werden könnten als von Regierung und
Verwaltung. Die Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit begnügte sich deshalb
nicht damit, den Konkordatsweg als Mittel des kooperativen Föderalismus zu
empfehlen, sondern sie unternahm auch Studien über die Frage, ob die Schweiz in
andere Gebietskörperschaften (Regionen, Grosskantone) gegliedert werden könnte und
sollte. Einen Ausbau des Konkordatswesens durch Einschaltung des Bundes und eine
Ermächtigung des Bundes zur Allgemeinverbindlicherklärung von Konkordaten empfahl
Nationalrat Chevallaz (rad., VD) in einem parlamentarischen Vorstoss. 6

MOTION
DATUM: 15.12.1970
PETER GILG

Als Zweitrat nahm auch der Ständerat von dem im Vorjahr vom Bundesrat vorgelegten
Bericht über die grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit und die
Mitwirkungsrechte der Kantone an der Aussenpolitik Kenntnis. 7

BERICHT
DATUM: 23.01.1995
HANS HIRTER

Das Parlament stimmte der Beteiligung der Schweiz an INTERREG II, der Fortsetzung
eines Gemeinschaftsprogramms der EU zur Förderung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit, zu. Der Beschluss war jedoch umstritten. Einzelne Ständeräte
kritisierten nicht die Zusammenarbeit an sich, sondern die Absicht, den Kantonen für
Organisation, Vorbereitung und Planung von regionalen Projekten Subventionen
auszurichten (die Bundesbeiträge an die Realisierung der konkreten Projekte sind von
der Vorlage nicht betroffen). Ein Rückweisungsantrag Schiesser (fdp, GL), mit dem
Auftrag an den Bundesrat, lediglich eine Vorlage für die bundesstaatliche Finanzierung
von flankierenden Massnahmen (Koordination, Kontaktvermittlung zur EU)
auszuarbeiten, blieb mit 23:12 Stimmen in der Minderheit. In der Gesamtabstimmung
sprach sich der Ständerat mit 23:4 Stimmen für das Projekt aus. Zugunsten des
Beschlusses hatten sich in der Debatte vor allem die Vertreter der
französischsprachigen Kantone eingesetzt. Auch wenn es sich bei den knapp CHF 5 Mio.
pro Jahr für die 16 betroffenen Kantone um eine Bagatellsubvention handle, sei ihrer
Meinung nach die Zustimmung wichtig, weil sie auch ein Zeichen gegenüber der EU für

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 04.04.1995
HANS HIRTER
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die Kooperationsbereitschaft der Schweiz darstelle.
Im Nationalrat gesellten sich zu den in der kleinen Kammer geäusserten föderalistischen
und finanzpolitischen Bedenken auch noch europapolitische Einwände. Ein von Steffen
(sd, ZH) eingebrachter Nichteintretensantrag scheiterte aber deutlich mit 130 zu 23
Stimmen. (Zu den Massnahmen zur Stärkung der regionalen Wirtschaftsstrukturen siehe
hier.) 8

Als neben Graubünden letzter Grenzkanton hat sich das Tessin mit seinen Nachbarn
(den drei italienischen Provinzen Como, Varese und Verbania) zu einer
Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Das Ziel dieses "Regio insubrica"
genannten Gremiums ist eine Verstärkung und eine bessere Koordination der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 9

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 18.11.1995
HANS HIRTER

Die vier Staaten Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Schweiz schlossen am 23.
Januar einen "Karlsruher Abkommen" genannten Staatsvertrag ab, welcher die
Zusammenarbeit zwischen kommunalen und regionalen Gebietskörperschaften in den
Grenzregionen erleichtern soll. Das Vertragsgebiet umfasst Luxemburg, die
französischen Regionen Lothringen und Elsass, die deutschen Bundesländer Saarland,
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie die Kantone Aargau, Basel-Land, Basel-
Stadt, Jura und Solothurn. Als wichtigste Neuerung erhalten die Gemeinden dieser
Regionen die Kompetenz, ohne vorherige Bewilligung durch übergeordnete Instanzen
grenzüberschreitende Zusammenarbeitsverträge abzuschliessen und bereits
bestehenden Zweckverbänden beizutreten. 10

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 23.01.1996
HANS HIRTER

Im August legte der Bundesrat dem Parlament das Zusatzprotokoll vom 9. November
1995 zum Europäischen Rahmenabkommen über die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit von regionalen und lokalen Gebietskörperschaften zur Genehmigung
vor. Dieses Zusatzprotokoll des Europarates stellt eine Konkretisierung des
Rahmenabkommens von 1980 dar, das in der Schweiz 1982 in Kraft getreten ist. Es soll
namentlich mit einheitlichen Regeln die mit dem Rahmenabkommen geförderte
Zusammenarbeit zwischen lokalen Behörden erleichtern. In der 1996 durchgeführten
Vernehmlassung hatten allerdings nicht wenige Kantone Bedenken geäussert. Sie
befürchteten, dass ihre Aktivitäten von diesem Protokoll nicht gefördert, sondern
gehindert würden. Hintergrund für diese Kritik war, dass die bestehenden
Kompetenzen der Kantone im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
nach Verfassung (Art. 9 und 10 BV) und in der Praxis über das hinausgehen, was das
Protokoll stipuliert. Sie verlangten deshalb, dass sich die im Protokoll vorgesehene
Genehmigung von grenzüberschreitenden Abkommen durch die Landesregierung auf
solche beschränken muss, welche für den Bund oder die nicht daran beteiligten
Kantone von besonderer Bedeutung sind. Die Kantone verlangten insbesondere auch,
dass das im Vorjahr abgeschlossene "Karlsruher Abkommen" für die
grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit in der Rheinregion gegenüber dem
Zusatzprotokoll Vorrang haben soll. Der Bundesrat sicherte dies zu und entgegnete den
Bedenken der Kantone in Bezug auf eine Einschränkung ihrer Rechte, dass das Protokoll
die innerstaatliche Kompetenzverteilung nicht antaste. Wichtig sei das Protokoll zudem,
weil es sich nicht auf staatliche Abkommen beschränke, sondern auch einheitliche
Regeln für die Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsstellen oder - z.B. im Bereich des
Regionalverkehrs - privatrechtlichen Organisationen setze. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.08.1997
HANS HIRTER

Im Rahmen der Beratung der Totalrevision der Bundesverfassung (BRG: 96:091)
beantragte Vallender (fdp, AR), dass kantonale Verträge mit dem Ausland nicht mehr
der Genehmigungspflicht durch den Bund unterstellt sind. Dieser Vorschlag konnte
sich im Nationalrat und anschliessend auch im Ständerat durchsetzen. In Zukunft
müssen derartige Abkommen – welche den Interessen des Bundes sowie der anderen
Kantone freilich nicht widersprechen dürfen – dem Bund nur noch zur Kenntnis
gebracht werden. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.04.1998
HANS HIRTER
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Beide Parlamentskammern hiessen das Zusatzprotokoll vom 9. November 1995 zum
Europäischen Rahmenabkommen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
von regionalen und lokalen Gebietskörperschaften ohne Gegenstimme gut. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.1998
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament einen Rahmenkredit von CHF 39 Mio. für den
Zeitraum 2000-2006, um eine Beteiligung der Schweiz an der Initiative INTERREG III
der Europäischen Union (EU) zu gewährleisten. Die von der Europäischen Kommission
zum Zeitpunkt der Publikation der Botschaft noch nicht definitiv verabschiedete
Initiative stellt eine Fortsetzung der 1999 auslaufenden INTERREG II dar. Die
grenzüberscheitende Zusammenarbeit im regionalen Rahmen hat sich nach Ansicht des
Bundesrates sowohl aus raumordnungs- als auch als integrationspolitischen Gründen
derart gut bewährt, dass sich die Schweiz unbedingt weiterhin daran beteiligen sollte.
Der Nationalrat stimmte dem Antrag bei einer Gegenstimme (Steinemann, fp, SG) zu; in
der Schlussabstimmung sprachen sich auch noch einige Vertreter der Zürcher SVP
dagegen aus. Im Ständerat erfolgte die Zustimmung einhellig. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.10.1999
HANS HIRTER

Als Novum in der Geschichte des Bundesstaates machten zum ersten Mal Kantone
Gebrauch von ihrem Recht, gegen einen Parlamentsbeschluss das Referendum
einzureichen. Elf Kantone (notwendig für ein Kantonsreferendum wären acht gewesen)
beantragten eine Volksabstimmung über das Steuerentlastungsprogramm, welches ihrer
Meinung nach für die Kantone nicht verkraftbare Steuerausfälle bringen würde. Die
Initiative dazu war von den Kantonsregierungen ausgegangen. Koordiniert durch die
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) hatten achtzehn Regierungen in den
kantonalen Parlamenten entsprechende Vorlagen eingebracht. 15

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 26.09.2003
HANS HIRTER

Das im Vorjahr eingereichte Kantonsreferendum gegen das
Steuerentlastungsprogramm des Bundes war erfolgreich. Das Volk lehnte am 16. Mai das
Steuerpaket deutlich ab, in keinem einzigen Kanton ergab sich eine Ja-Mehrheit. (Zum
Abstimmungsresultat siehe hier.)

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 16.05.2004
HANS HIRTER

Im Mai 2021 kündigte der Regierungsrat des Kantons Bern den Austritt aus dem
Konkordat zur Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IPH) an. Folgt der Grosse Rat
dem Regierungsantrag, so wird der Kanton Bern ab 2036 seine Polizistinnen und
Polizisten also wieder in Eigenregie ausbilden.
2004 hatten elf Kantone der Zentral- und Nordwestschweiz ihre Polizeiausbildung an
der IPH im luzernischen Hitzkirch zusammengelegt. Mit dem Kanton Bern, der rund 100
der 250 jährlichen Absolventinnen und Absolventen stellt und einen Drittel des Budgets
beisteuert, wird nun der grösste Partnerkanton voraussichtlich wegbrechen. Die Berner
Kantonsregierung begründete den Schritt mit ausbleibenden Synergien, hohen Kosten
und geringen Einflussmöglichkeiten bei der interkantonalen Schule. Von der Rückkehr
zu einer kantonsinternen Lösung versprach sie sich eine bessere Abstimmung der
Ausbildung auf kantonsspezifische Anforderungen und eine gesteigerte Attraktivität für
Berner Aspirantinnen und Aspiranten dank grösserer geografischer Nähe zu ihrem
Wohnort.
Die NZZ erachtete den Berner Austritt als überkantonal bedeutsam, weil die
gemeinsame Polizeischule eine wichtige «Klammer» für zahlreiche Polizeikorps der
Deutschschweiz bilde und «die Zusammenarbeit auch im täglichen Einsatz»
erleichtere. 16

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.05.2021
HANS-PETER SCHAUB
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Städte, Regionen, Gemeinden

Die Idee, kleine und mittlere Gemeinden zu fusionieren, hat in den letzten Jahren an
Popularität gewonnen. Mitverantwortlich dafür waren einerseits finanzielle Gründe,
indem es kleinen Gemeinden oft kaum mehr möglich war, die heute an sie gestellten
Anforderungen in Bezug auf Dienstleistungen und Verwaltungstätigkeiten zu erfüllen.
Andererseits erwies es sich aber auch als zunehmend schwieriger, kommunale
politische Ämter zu besetzen. Federführend waren in dieser Bewegung seit einigen
Jahren die Kantone Freiburg und Tessin, welche über besonders viele Klein- und
Kleinstgemeinden verfügen. (Im Tessin zählt die Hälfte der Gemeinden weniger als 500
Einwohner, deren 40 sogar weniger als 100.) In der Deutschschweiz waren
Gemeindefusionen bisher in Luzern am häufigsten. Im Kanton Jura beschloss das
Parlament im Berichtsjahr, fusionswilligen Gemeinden finanzielle Anreize anzubieten.
Im Kanton Bern gab die Regierung einen entsprechenden Gesetzesentwurf in die
Vernehmlassung. 17

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.10.2004
HANS HIRTER

Mitte Juni 2016 eröffnete der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren für die
Ratifizierung des Zusatzprotokolls zur Europäischen Charta der kommunalen
Selbstverwaltung über das Recht auf Mitwirkung an den Angelegenheiten der
kommunalen Gebietskörperschaften. Der Europarat hatte das Protokoll im Juni 2012 in
Kraft gesetzt mit dem Ziel einer Stärkung der partizipativen Demokratie. Jeder Person
soll – im Rahmen der Gesetzgebung der unterzeichnenden Länder – die Möglichkeit
gegeben werden, die Ausübung der Kompetenzen einer kommunalen
Gebietskörperschaft mitzubestimmen oder zu beeinflussen. Das Mitspracherecht auf
kommunaler Ebene, das laut dem Bundesrat in der Schweiz bereits stark ausgebaut ist,
soll durch die Ratifizierung des Protokolls weiter gestärkt werden, indem die
Gemeinden verpflichtet werden, bestimmte Mitwirkungsrechte reglementarisch
festzuschreiben. Eine 2014 eingereichte und damals auch wieder zurückgezogene
Motion (14.3674) von Thomas Minder (parteilos, SH), die eine Unterzeichnung des
Protokolls gefordert hatte, hatte die Regierung ursprünglich abgelehnt. Sie wolle
vorgängig abklären, ob seitens der Kantone der politische Wille für diese Idee bestehe.
Mit dem Start der Vernehmlassung kam der Bundesrat diesem Ansinnen nun nach. 18

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 12.06.2015
MARC BÜHLMANN

Le Conseil des Etats s'est penché sur l'invitation faite par le Conseil fédéral d'approuver
le Protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale. Celui-ci
propose, selon les propos de la députée Maury Pasquier (ps, GE), d'ajouter "la
protection des droits de participation des citoyennes et citoyens aux affaires publiques
locales" à la Charte susmentionnée, ratifiée en 2005 par la Suisse. Ce protocole a
principalement une portée symbolique, car les communes Suisses remplissent déjà les
exigences de celui-ci, et ne vise pas l'introduction de nouveaux devoirs pour la Suisse.
La signature ainsi que la ratification de ce protocole additionnel permettraient à la
Suisse, selon l'avis de la majorité de la Commission de politique extérieure du Conseil
des Etats (CPE), de consolider sa réputation en matière de démocratie locale tout en
incitant d'autres Etats à suivre son exemple. Comme souligné par le député Minder
(indépendant, SH), le protocole n'inclut pas le droit de vote des étrangers,
contrairement à ce que craignaient certains de ses opposants. Thomas Minder relève
également l'importance de protéger la démocratie au niveau local, à l'heure où de plus
en plus de fusions ont lieu entre communes. D'autres, comme le député Germann (udc,
SH) ne voient pas l'intérêt de signer un texte n'apportant visiblement pas de plus-value.
Malgré tout, et suivant l'avis de la commission en charge du dossier, le Conseil des Etats
approuve le protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale par 33
voix contre 6 et 2 abstentions. Le dossier passe désormais aux mains de la chambre
basse. 19
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Territorialfragen

Eine vierzigköpfige Gruppe von bekannten Baslern, darunter auch Politiker wie die
Nationalräte Euler (sp), Hubacher (sp) und Weder (ldu), nahm im April einen neuen
Anlauf zur Zusammenführung der beiden nordwestschweizerischen Halbkantone. Sie
propagierte in ihrem "Manifest für einen Kanton Basel" freilich nicht eine
Wiederauflage der 1969 in der Volksabstimmung am Votum Basellands gescheiterten
Vereinigung, sondern schlugen vor, dass sich Baselstadt – ähnlich wie das Laufental –
um eine Aufnahme in den Kanton Baselland bemühen solle. Erreichen wollen sie ihr Ziel
mit einer kantonalen Volksinitiative, welche allerdings noch nicht lanciert worden ist.
Ein Entwurf dazu wurde im November an die Parteien zur Vernehmlassung geschickt. 20

KANTONALE POLITIK
DATUM: 17.11.1990
HANS HIRTER

Le canton de Berne a mis en consultation un projet de modification de la loi sur le
statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue
de Bienne. Cette révision vise à ancrer dans la loi différentes modifications intervenues
dans le cadre du Développement du statut particulier (projet «Statu quo plus») – mis en
œuvre par étapes depuis 2015 – comme par exemple l'extension du périmètre d'action
du Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Biel/Bienne et le siège de
certaines unités administratives francophones établies à Bienne, à La Neuveville et à
Tramelan. Le sort des unités administratives présentes à Moutier ne sera envisagé qu'à
la suite de son règlement d'appartenance cantonale. La révision crée entre autres la
base légale pour le subventionnement d’organisations faîtières interjurassiennes
actives dans les domaines du développement et de la coopération. Les milieux
consultés devront aussi se prononcer sur le transfert ponctuel de compétences
cantonales au Conseil du Jura Bernois (CJB) pour les dossiers interjurassiens, BEJUNE
ou relatifs à l’identité propre du Jura bernois; sur le regroupement des cercles
électoraux de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville pour l'élection des membres
du CJB. Ils ont jusqu'au 1er mai 2020 pour se positionner. 21

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.04.2020
DIANE PORCELLANA

Mis en consultation par le canton de Berne en avril 2020, le projet de révision de la loi
sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district
bilingue de Bienne a été accepté. Par 134 «oui» et une abstention, le Grand Conseil
bernois accepte ainsi de renforcer le statut de la minorité francophone du canton.
Cette révision concrétise le projet d'élargissement du statut particulier du Jura bernois
initié suite au vote de 2013, quand une majorité de citoyennes et citoyens du Jura
bernois s'étaient prononcés contre le lancement d'un processus de création d'un
nouveau canton avec le canton du Jura. Avec cette révision, des compétences
cantonales pourront être transférées au Conseil du Jura bernois (CJB), si celles-ci sont
en lien avec l'identité propre du Jura bernois. Le CJB disposera d'une enveloppe
financière pour mener ses projets, notamment «les dossiers interjurassiens,
transfrontaliers et intercantonaux Berne-Jura-Neuchâtel (BEJUNE)», précise-t-il dans
son communiqué de presse. La révision prévoit également le renforcement des unités
administratives francophones dans le Jura bernois et l'arrondissement administratif de
Biel/Bienne, un changement du système d'élection du CJB et l'extension du périmètre
d'action du Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Biel/Bienne.
Quant au sort des unités administratives du canton sises à Moutier, il avait été convenu
que la décision ne serait prise qu'après le vote. La commune prévôtoise ayant décidé le
28 mars 2021 de rejoindre le canton du Jura, le canton de Berne devra prochainement
décider où seront transférées ces unités. 22
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Jurafrage

Die Berner Regierung gab gegen Jahresende den Entwurf für ein Gesetz in die
Vernehmlassung, welches die Zusammenarbeit innerhalb des Berner Juras stärken und
dieser Region ein grösseres politisches Gewicht verleihen soll. Die bisherige
konsultative Fédération des communes du Jura bernois soll durch zwei Organe ersetzt
werden: einen Regionalrat, dem die französischsprachigen Grossräte sowie die vom
Volk gewählten Regierungsstatthalter der drei jurassischen Bezirke und des sprachlich
gemischten Bezirks Biel angehören und eine Konferenz der Gemeindepräsidenten.
Während das erste Organ die politischen Mitwirkungsrechte ausübt, indem es bei
Gesetzen, Finanzbeschlüssen etc., welche diese Region betreffen, zuhanden der
Behörden Stellungnahmen abgibt und Anträge unterbreitet, soll das zweite primär der
Koordination und Zusammenarbeit der Gemeinden unter sich dienen. 23

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.12.1992
HANS HIRTER

Wenigstens in einem Punkt ging die Berner Regierung mit den Ratschlägen der
Kommission Widmer einig und leitete bereits erste Schritte zu deren Realisierung ein.
Sie beschloss, unverzüglich und ohne Vorbedingungen die Grundlagen für den
Kantonswechsel der Gemeinde Vellerat zu schaffen, die nach den Plebisziten als
einzige gegen ihren Willen beim Kanton Bern bleiben musste. Dabei soll das bisher für
Gebietsveränderungen übliche Verfahren mit Abstimmungen in der Gemeinde, dann in
den beiden betroffenen Kantonen und schliesslich im Bund eingehalten werden. Ein
entsprechendes Gesetz will die Regierung 1994 dem Grossen Rat vorlegen. Im
Gegensatz zu früheren diesbezüglichen Vorschlägen verzichtete sie jetzt darauf, das
Schicksal von Vellerat mit demjenigen von Ederswiler, der einzigen deutschsprachigen
Gemeinde des Kantons Jura, zu verknüpfen. Im November gab die Regierung einen
entsprechenden Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung. Die Forderung der Gemeinde
Vellerat nach einem beschleunigten Verfahren, das auf einem nur vom eidgenössischen
Parlament zu genehmigenden Konkordat zwischen den betroffenen Kantonen beruht
und auf Volksabstimmungen verzichtet, lehnte sie als nicht bundesrechtskonform ab. 24

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.11.1993
HANS HIRTER

In seinem Ende Juni in die Vernehmlassung gegebenen Entwurf für eine Totalrevision
der Bundesverfassung (BRG 96.091) regte der Bundesrat an, Änderungen im Bestand
der Kantone weiterhin von Volk und Ständen gutheissen zu lassen. Für
Gebietsveränderungen wie im Fall Vellerat soll hingegen das Parlament zuständig sein,
dessen Beschluss freilich dem fakultativen Referendum unterstehen würde.
Voraussetzung für eine Genehmigung bliebe auf jeden Fall die Zustimmung der direkt
betroffenen Bevölkerung und der beteiligten Kantone. Der Kanton Jura reichte eine
ähnliche Standesinitiative (95.306) ein, möchte allerdings auf das fakultative
Referendumsrecht verzichten. 25

STANDESINITIATIVE
DATUM: 27.06.1995
HANS HIRTER

Die bernische Regierung legte im Frühjahr ihre Pläne für die Konkretisierung des
Sonderstatuts für den Berner Jura vor. Kernpunkt ist die Schaffung eines in direkter
Wahl nach Proporzsystem gewählten und 24 Mitglieder zählenden „Conseil du jura
bernois“ (CJB). Dessen Entscheidungskompetenzen beschränken sich auf kantonale
Finanzbeiträge im Kulturbereich und auf Fragen der Schulkoordination. Zudem soll er
zuständig sein für die Wahl der Vertreter des Berner Juras in die verschiedenen
grenzüberschreitenden Zusammenarbeitsgremien. Als neues Volksrecht schlug die
Regierung zudem ein besonderes Initiativrecht für die Region vor: In Fragen, welche mit
der kulturellen und sprachlichen Identität zusammenhängen, sollen 2'000
Stimmberechtigte eine kantonale Volksinitiative einreichen können (Für normale
kantonale Volksinitiativen beträgt die Unterschriftenzahl 15'000). Die als Leitsätze
bezeichneten Vorschläge der Berner Regierung wurden vorerst dem Regionalrat des
Berner Juras (als Vertretung der drei frankophonen Bezirke), sowie den beiden
Gemeinden des zweisprachigen Bezirks Biel zur Stellungnahme vorgelegt und dann in
eine breite Vernehmlassung gegeben. Die jurassische Regierung, für welche die
Wiedervereinigung aller sechs Bezirke weiterhin oberstes Ziel ist, kritisierte das Projekt
als ungenügend; insbesondere seien die Entscheidkompetenzen des neuen Rates zu
bescheiden, um als Partner in interkantonalen Projekten auftreten zu können. Die
berntreue Force démocratique (FD) unterstützte hingegen die Vorschläge. Das
Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) lancierte im Kanton Jura eine Volksinitiative,
welche die Regierung verpflichten will, dem bernischen Jura ein konkretes Angebot für
eine Vereinigung mit dem Kanton Jura zu machen. 26
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Die Umsetzung der Absichtserklärung für eine zweite Jurafrage stiess vor allem im
Kanton Bern auf beträchtliche Widerstände. Die Vorbereitung einer in der
Absichtserklärung der AIJ (Assemblé Interjurassienne) vorgesehenen Volksabstimmung,
die voraussichtlich Ende 2013 stattfinden wird, bedingt die Schaffung von
entsprechenden Rechtsgrundlagen und einer Abänderung des Sonderstatuts des
Berner Jura. Der Conseil du Jura Bern (CJB), ein mit dem Sonderstatut gebildetes,
gewähltes Regionalparlament mit Kompetenzen in Kultur- und Bildungsfragen, forderte
vom Kanton Jura die Garantie, dass dieser nach der geplanten Abstimmung die
Jurafrage als gelöst bezeichnen wird. Mit einer Empfehlung wolle der CJB abwarten, bis
diese wichtige Frage geklärt sei. Die Jurassische Regierung bekräftigte daraufhin ihren
Willen zu einer guten Lösung in der Jurafrage und versprach, die Frage nach einem
neuen Kanton Jura nach den Abstimmungen fallen zu lassen. Ende Juni stimmte der
CJB dann mit 16 zu 7 Stimmen für den Abstimmungsprozess mit dem Hinweis, die
Entwicklungen weiterhin kritisch zu verfolgen. Auf Berner Seite ging insbesondere die
SVP früh in Fundamentalopposition. Es sei unverständlich, dass ohne Not und ohne
eigentliche Nachfrage durch die Bevölkerung der Frieden im Berner Jura aufs Spiel
gesetzt werde, liess die Volkspartei Ende Juni verlauten. Zudem bestehe mit der
Erlaubnis einer nachträglichen Gemeindeabstimmung die Gefahr einer Zerstückelung
der Region. Nach dem kritischen Ja des CJB legte die Berner Regierung ihren Vorschlag
zur Änderung des Sonderstatuts vor. Regierungsrat Philippe Perrenoud (sp), dem das
Dossier unterstand, sprach von einem aufwändigen Prozess, der aber ohne Alternative
sei. Zeitgleich gab auch die Regierung des Kantons Jura die Verfassungsrevision in die
Vernehmlassung. Anfang September lagen die Vernehmlassungsantworten im Kanton
Bern vor. Die meisten Teilnehmer äusserten sich positiv, einzig die SVP, die chambre
d’agriculture du Jura bernois und der Verband Bernischer Burgergemeinden stellten
sich gegen das Abstimmungsprozedere. Vorbehalte meldete die EDU an und auch die
BDP wies den zweiten Schritt mit der gemeindeweisen Abstimmung zurück. Die
Beratungen in den kantonalen Parlamenten waren auf Januar 2013 geplant. Für Wirbel
sorgte die SVP Bern aber bereits Anfang November mit einer Motion, die ein Verbot der
nachgelagerten gemeindeweisen Abstimmungen verlangte. Zudem forderte die Partei,
dass die Änderung des Sonderstatuts in einem Referendum der gesamten Berner
Bevölkerung vorgelegt werden müsse. Ende November nahm der Grosse Rat die Motion
mit 67 zu 64 Stimmen bei zwei Enthaltungen an. Allerdings legte die so genannte Jura-
Delegation des Kantonsparlamentes ihr Veto ein. Die Abgeordneten aus dem Berner
Jura haben ein Vetorecht bei Fragen die den Berner Jura betreffen. Der Entscheid
wurde entsprechend auf Januar 2013 vertagt. Die Berner Regierung machte deutlich,
dass die gemeindeweise Abstimmungen ein Bestandteil des Abkommens sei. Bleibe es
bei der Entscheidung gegen den zweiten Schritt, so müssten die Kantone neu
verhandeln. In der Person von Rudolf Joder (svp, BE) wurde der Konflikt auch ins
nationale Parlament getragen. Joder verlangt in einem noch nicht behandelten Postulat
(Po. 12.4256), dass der Bundesrat das geplante Verfahren zur Jurafrage auf Recht- und
Verfassungsmässigkeit überprüfe. 27
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